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aHe Abg. 

zum 22. Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht 
des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

die Landesregierung hat am 15. Dezember 2015 die Stellungnahme 
zum 22. Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht des Landesbe
auftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit beschlossen. 

Unter Bezugnahme auf § 27 Abs. 1 Datenschutzgesetz Nordrhein-
o Westfalen (DSG NRW) lege ich namens der Landesregierung die Stel~ 
lungnahme vor. Zur Information der Mitglieder °des Innenausschusses 
übersende ich 60 Exemplare. 

Mit freundlic en Grüßen 

~o. 
kalf Jl ger Md 

II . Dezember 2015 
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Stellungnahme der Landest~gierung .. 
zum 22. Datenschutz- und ·Informationsfreiheitsbericht . .. 

l 

de$ Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 

A. Vorbemerkung 

Der·22. Datenschutz.. und InformationsfreiheitSbericht des Landesbe~uftragten fOr 
Datenschutz und Informationsfreiheit (LDI) bezieht sich auf den Zeitraum vom 1. Ja-
.nuar 2013 bis zum 31. Dezember·2014.· . . 

Der Bericht gibt .einen umfassenden Überblick über die Entwicklung im Bereich des . 
Datenschutzes und der Informationsfreiheit, zeigt sensible Themen auf .u~dmacht 
deutlich, da~s aufgrund fortschreitender technologischer und gesellschaftlic~er Ver .. 
änderungen die H.erausforderungen an dem Datenschutz ständig zunehmen. 

. '. 

Der ~DI greift h.ierbei in Einklang mit seiner Zuständigkeit datenschutzrechtliche Fra
·gestellungen sowohl aus dem privaten als auch aus dem nicht-öffentlichen Daten..:. 
schutz auf. Die unter dem Abschnitt" ,,1 Überblick" zu~ammengestellte Darstellun~ 
bietet einen überblick über die aktuellen Ereignisse im Bereich des Datenschutzes, 
wobei auch Sachverhalte;. die über dem Zuständigkeitsbereich ·des Landes NRW hin-
aus von Bedeutung sind, Erwähnung finden. . 

Der LDI nimmt bei seinen Darst~lIüngen im Bereich des Datenschutzes nicht nur zu 
rechtlichen Fragen Stelllmg: Mit seinen Ausführungen beispielsweise zu m:iuen au
tomatischen Funktionen in modemen Kraftfahrzeugen . oder zu neuen Fernsehgerä- . 

. . I 

ten (Smart-TV) verdeutlicht er, wie rasant und vielseitig· technische Entwicklungen 
Einfluss auf die Verarbeitung personenbezogener Daten haben können .. 

. . 

In:' Bereich der Informationsfreiheit ninu"':!t er Position zu $achverhalten, di~ er im· 
• Rahmen seiner Aufsichtsfunktion zu beurteilen hat. Der. LDI spricht sich für eine Wei

terentwicklung des.lnformationsfreiheitsgesetzes Nordrhein-Westfalen (IFG NRW) im 
Sinn.e.einer Ausweitung der Veröffentli~ungspflichten von lriform~tionen aus. . 

.. 

Für die L~ndesregierung haben der Da!enschutz und die Informationsfreiheit unver"':· 
i;indert einen. hohen Stellenwert Die Arbeit des LDI sowohl" i"m Bereich des Daten
schutzes als auch im Bereich der Informationsfreiheit genießt hohe Wertschätzung .. 

, . 
So hat sich der LDI riach 2012 erneut a~ 17:. November 2014'am Tag d~r Medien-
kompetenz 2014 (TdM) unter dem Motto »Wir sind die Daten", der sich i~ Fachteil 
4em Thema "Big Data und die,M~dienbildung" widmete, an ~er Podiumsdiskussion 

Seite 1, 



beteiligt. Der ist eine gemeinsame Veranstaltung von Landesregierung NRVV 
und Landtag, NRW, organisiert 'und, durchgeführt durch das vom Minis~er für Bundes

,angeiegenheiten1 Europa und Medien und ,'Chef der Staats kanzlei geford~rte Grim
me-:lnstitut 

Die neuen Risiken für die informationelle Selbstbestimmung we(den von der Landes
regierung sehr ernst genommen und aus diesem Grund wird auch ein -intensiver 
Fachdiskurs darüber geführt. So veranstaltete das Ministeriur:n für Klimaschutz, Um
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz am1S. September 2015 einen 
verbraucherpoiitischen Kongress unter dem Titel "Ziemlich App-gezockt - Wie smart ' 
ist die neueVe~braucherwe!t wirklich?". Dort wurde beispielsweise das Thema Ver
brauchertracking mi~ 'einem Fachpublikum intensiv, diskutiert und die Frage erörtert" 
welche verbraucherpolitischEm und, gesellschaftlichen Konsequenzen aus diesen 
neuen Entwickh.lngengezogen werden sollten. 

Mit der vorliegenden Stellungnahme der Landesregierung nimmt sie' ihr Recht wahr, 
zu einzelnen Ausführungen des lDI Position zu beziehen. Dies erfolgt in bewährter 
Form dadurch, dass sie nicht schematisch zu jedem Abschnitt des Datenschutz- und 
Informationsfreiheitsberichtes einen Kommentar abgibt. Sie beschränkt bzw. kon
zentriert ihre Ausführungen vielmehr auf die Abschnitte, bei denen sie sich aufgeru
fen fühlt, ergänzende und(oder abweichende Einschätzungen abzugeben. Dies sind 
naturgemäß die Fragestellungel;1 'im Bereich des' Datenschutzes im öffentlichen Be
reich, bei denen eine eigene Zuständigkeit zumindest eine eigene Betroffenheit 

, vorliegt Landesregierung zu einzelnen Abschnitten Berichtes " 
eigene Stellungnahme abgibt, was insbesondere, im Bereich des nicht-öffentlJchen 
Datenschutzes unterbleibt, ist dies als zustimmende Kenntnisnahme der Landesre- ' 

, gierung zu werten. 

B. Stellungnahme der Landesregierung zu einzelnen' Beiträgen desOaten
schutzberichtes: 

Europäische Richtlinie zur Vorratsdatenspeicheruhg, ist ungültig 

Cyber-Kriminelle profitieren von der fortschreitenden Digitalisierung, indem sie'tech
nische und menschliche Schwachstellen ausnutzen. Neben der Massenkriminalität 

B. Ebay-Betrug) nutzen mittlerweile auch politisch, oder terroristisch motivierte 
Straftäterinnen und das internet B. Anwerbung von Kämpfern, "Hacken" 
der Internetseiten des französischen, Fernsehsender TV5 Monde). Die Verbreitung 
von Kinderpornographie findet nahezu ausschließlich auf elektronischem Wege statt 
Vielfach bieten ~Iektronische Spuren einzige Möglichkeit, den oder zu 
ermitteln oder terroristische Ne'lz'lIverke aufzudecken. Vor Hintergrund ist zu 

Ausführungen LD! 
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Der Europäische Gerichtshof und das Bundesverfassungsgericht haben in ihren Ur
teilen zur anlasslosen Speicherung von Verkehrsdat~n dargelegt, dass eine anlass
lose Speicherung personenbezogener Daten nur .unter allerhöchsten Hürden vor
stellbar ist. Ein Eingriff von, so großem Aysmaß und vo'n .dieser besonderen Schwere 

. in die, Grundrechte auf Achtung des Privatlebens und auf Schutz personenbezogener . 
Daten, bedarf Bestimmungen, 'etie geWährleisten mllssen, dass sich der Eingriff tat-
sächlich auf das absolut Notwendige beSchränkt. . 

Mithin'wurde die Ausgestaltung der Richtlinie mit Urteil vom 8. April 2014 als unver
einbar mit den EU-Grundrechten erklärt. Entsprechend dem Urteil d~ Europäi~chen . 
Gerichtshofs müsste eine neue Richtlinie detailliertere verfahrensmäßige Vorkehrun- . 
gen enthalten sowie die Balance ,zwischen den Freiheitsrechten des Einzelnen und 
dem Strafvelfolgungsanspruch der Allgemeinheit wahren. 

3.5 EU~Datenschutzreform 

Die _ Landesregierung teilt die Auffassung" dass mit' der Datensch~
Grundverordnung und der "JI-Richtlinie" zwei bedeutsame. Rechtsetzungsverfahren 
auf europäischer Ebene vorangetrißben werden, die erhebliche Auswirkl!ngen auf eHe 
unt~chiedlichsten Bereiche. des Datenschutzes haben'werden. . " . 

Da das Gesetzgebungsverfahrenauf europäischer Ebene von' den Mitgliedstaaten 
betrieben wird, sind die Ei!1f1ussmöglichkeiten seitens der. Länder begrenzt. Die Lan
desregierung hat über den Weg des, Bundesrates gemeinsam mit den anderen Län
dern eine Position zu~ Datenschutz-Grundverordnung wiederhQlt zum Ausdruck ge
brqcht. Zul.~tzt erfolgte ,dies im Anschluss an die Beschlussfassung des Rates der 
Europäischen Union zur Datensc~utz-Grunc;fverordnun,g. im Juni dieses Jahres (BR-. 
Drs. 290/15 (Beschluss) Grund-Drs. 52/12) . .oie mit den anderen Windem gefassten 
Beschlüsse zeichnen sich dadurch aus, dass. sie den Gesetzgebungsprozess kon
'struktiv.begleiteli, aber auch nicht davor sch~uen, kriti,sche Anm~rkungen vorzuneh-

, . men. Bezogen auf die Zuständigkeiten der Datenschuu:aufsichtsbehörden hat s,ich 
'der Bundesrat dafpr 'ausgesprochen, das.s das' PrinzIp des "One-Stop-Shop" (Be
stimmung der Aufsichtsbehörde allein nach dem Standort der Hauptniederlassung) 
keine ausschließliche, sondern eine federführende Zuständigkeitsreg.elung bedeutet. 
o'ie Verhandlungen auf europäischer Ebene deuten an, dass 'von dem grundsätzli
chen Ansatz des "One-Stop-Shop~ inzwischen abgerückt worden ist.· Die damit ein-. . . . . 

hergehende Folge,. dass ggf. eIne Vielzahl von Aufsiehtsbehörden bei ein und der-
selben datenschutzrechtlichEm Frage zu beteiligen sein werden, erfordert aber af!de
rerseits Regularien, um' eine einheitliche Rechtsanwendung der' Datenschutz.,. 
Grundverordnung im europäischen Raum sicherzustelle'n .. 
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Das zentrale Anliegen der Länder und der Landesregierung bei der Entwicklung des 
europäischen Datenschutzrechtes ist die Aufrechterhaltung des bestehenden Daten
schutzniveau~. Mit der Datenschutz~Grundverordnung werden nicht nur Bereiche des 
allgemeinen Datenschutzes erfasst, die du(ch das Bundesdatenschutzge~.etz und. . 

" dur.ch die Datenschutzgesetze der Länder geregelt sind .. Auch der bereichsspezifi
sche Datenschutz, der in einer Vielzahl von Einzelfegelungen niedergele:gt ist, wird 
durch die [?atenschutz-Grundverordnung' zumindest in Te!leli unmittelbar gestaltet 
wer~en .. Es war daher immer zentrale Position der Lalidesregieru.ng, dass durch die 
EU-Datenschutzreform die besteh~nden hohen Datensch'utzstandards erhalten blei-. . 
ben. Die Aufrechterhaltung oder ·die Weiterentwicklung des qerzeitigen Datenschutz-
niveaus wird hierbei davon abhängen, inWieweit es den·Mitgliedstaaten erlaubt sein .. 
wird, weitergehende oder spezifischere' Daterischutzregelungen ·zu treffen. Auf die 

. . - . . 
Landesregierung' wird - so wie es auch der LDI .mit dem Begriff einer gigantischen 
RechtsbereiniguRg vorhersagt - nach der Verabschiedung der Datenschutzgrundver
ordnung' ·au(jeden Fall ein umfungreicher Prozess der Überprüfung der Landesge
setZe . mit datenschutzrechtlichen Regelungen im Hinblick auf die Konformität mit dem 

. ". 

n.euen europäischen Recht zukommen. . 

3.6 Unterlassungsklagen wegen Datenschutz -schädliche Parallelstrukturen 
. , 

. Die L~ndesregierung kann .sich die Kritik des LDI a~ der geplanten Änderung des 
Unterlassungsklagengesetzes (UKlaG) gemäß Artikel 3 des Entwurfs des Gesetzes 
zur Verbe.sserung der' zivi/rechtlichen Durchsetzung von verbrauchers~hützenden 
Vorschrift~n des Datem~chutzrechts (BR-Drs. 55/15; BT-Drs. 1814~31) in d~r vorlie-
gend.en Form nicht zu eigen machen. . 

: . . 

pie EinfOhrung des im vorgenannten· Gesetzentwurf vorg~ehenen Verbandsklage
rechts dient der Umsetzung einer entsprechenden Vereinbarung im Koalitionsvertrag 
Bund (dort S. 127 unter "Sicherheit, Selbst~estimmung und Transparenz in der digi
talen Welt"), in der es ausdrücklich heißt: 

.. Wir. werden die Rechtsgrundlage dafür schaffen, dass .. die Verbraucherver
bände dciteAschutzrechtliche Verstöße abmahnen. und Unterlassungsklage 
erheben können." ,. 

Die Landesregierung hat im Übrigen bereit~ im Rahmen der Be~ntwortung der Gro- . 
ßen Anfrage 8 di~ Eil1führung eines entsprechenden Verbandsklagerechts ausdrQ'ck
lich begrtlßt und die diesbezüglichen Fragen 160 und 161 wie folg~ beantwortet (vgl. 
LT-Drs. 16/4930, S. 87 f.): . 

"Auch wenn·bei.der Antwort auf die vorliegende Große Anfrage insgesamt auf den 
. Stichtag 15.12.2013 abgestellt sowie auf Abgleich !Jnd Bewertung der thematisch 
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einschlägigen Aspekte des'Koalitionsyert~ges zwischen CDU, CSu. und SPD für 
die 18. Legislaturperiode "Deutschlands Zukunft gestalten" verzichtet wurde, be~ 
grüßt die Lan~esregie~ung die enthaltene Aussage '(dort Seite 127)" wonach 
künftig ~ie Rec~tsgrundlage dafür geschaffen werde~ soll, dass'die Ver- . 
braucherverbände ,datenschutzrechtliche Verstöße abmahnen und Unterlas
sungsklage erheben können. Auf diese Weise konnten Bürgerinnen und Bürger 

, bei der Wahrne~mung ihrer Datenschutzinteressen gegenüber privaten' Anbietem 
- wie zum Beispiel Betreibern sozialer Netzwerke, - nicht nur wie bisher durch 
staatliche Aufsichtsbehörden, sonden; auch dur~h klagebefugte Verbraucher
schutzorga'nisation~~ ',unterstritzt . werden. Einen entsp~echendel1 Gesetzge~ 
bungsprozess auf Bundesebene wird"die. Landesregierung konstruktiv be~ 
gleiten." 

Auch im 1. D,urchgang des eingangs genannten Gesetzgebungsverfahrens im .Bun
desrat 'ha~ die Landesr~gierung die Sch~ffung eines Verbandsklag,erec,hb? zur Ver
besserung der zivilrechtlichen Durchsetzung von verbraucherschiitzenden Vorschrif": 
ten d~ Datenschl:.l~rechts im Grundsatz befürwortet, wobei sie zu einzelnen Aspek
ten des Gesetzentwurfs eine differenzierte Position eingenommen ·hat. Die Bedeu
tung des LDI als zuständige DatenschutZa'ufsichtsbehörde soll durch das Verba~d~
klage recht nicht in' Frage gestellt werderl. 

Entgegen der Darstellung des ,LDI ist ,die Schaffung eines Verbandsklagerechtes vor 
den Zivilgerichten neben dem Verwaltung!:?verfahren der Datenschutzaufsichtzu be:', 
grußen. Diet Vergangenheit hat gezeigt,. dass allein die datenschutzre.chtliche Auf
sichtspraxis nicht genügt, um die vielseitigen Interessen derVerbraUche,r.hinreichend 
zu schützen. Die Schaffung der ,privatrechtlichen Verbandsklage neben dem daten
.schutZaufsichtsrechtlichen Verfahren ist notwendig, um eine Verbesserun~ des Da
tenschutzes und einen besseren Schutz der ,Interessen der Verbraucher zu errei-
chEm. 

" 

4.2 Sozia,le Netzwerke 

Laut ARDIZDF-Onlinest~die 2014 sif)d 79 Prozent,der Deptschen online und '39 Pro
zent gaben an, Online-C'ommunities zu nutzen. Das Internet tritt verstärkt neben die 
~Iassischen Informationskanäle ~n.d verändert die Kommunikationsgewohilheiten. 

Elektrqnis<?he Kommunikation wird daher, immer wichtiger. Das' hat auch Ausyvirkun
gen aufdie Kommunikation zwischen den BOrgerinnen und Bürgern und dem Staat. 

. .. .'. . . 

Eine. info~ative und ansprechend gestaltete ,'Intenietseite ist dabei ein bewährter 
Baustein. Allerdings darf nicht erwartet werd~n, dass Nutzer selbstständig den vyeg 
zu den Intemetauft~tten ~er'Landesregierung finde~ - dafür ist das mediale Angebot 
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im Netz inzwischen zu groß: Vielmehr niüssen die Internetnutz!3r dort abgeholt wer
den, wo sie sich online Qblicherweiseaufhalten. Di,e oben genannte Studie zeigt, 
dass User einen großen Anteil ihrer Onlinezeit auch in sozialen Netzwerken verbrin
gen. 

',Die 'nordrhei'n-westfälische Lande$regierung sieht ihre be~ondere VerantWortung füt 
die Daten der Bürgerinnen und Bürger. Im' heutigen Informationszeitalter muss das 
Grundrecht auf informationefle Selbstbestimmung als Freiheitsrecht der Bürgerinnen , 
und Bürger durch einen eff~ktiven Datenschutz gewahrt werden. Das bezieht sich auf 
Dnline-Medien im Allgemeinen wie f;iuch auf soziale Netzwerke im Speziellen., 

Die Landesregierung dankt dem LDI für die Unterstügung der Initiative der .Konfe..: 
, renz de'r Innenminister und -senatoren, gemeinsam mit den AufsichtsbehÖrden Ge
spräche mit Facebook aufzunehmen" um weitergehende fnformationen über die 
technischen Verfahren des Dienstanbieters zu, erhalt~n. Unser gemeinsames Ziel 
muss es sein, dass Faeebook seine Nutzerinnen und Nutzer transparenter und ver- . 
ständlicher darüber informiert, welche Daten erhoben und wie sie im Einzelnen ver
wendet werden~ 

Unabhängig davon hat die. Landesregierung die Aufgabe, die BOrgerinnen und Bür
ger über' ihre Arbeit 'in Nordrhein-Westfalen aufzuklären u~d auf'diese Weise .die· 
BOrgerinnen und BOrger besser zu informieren. Der Einsatz von sozialen Netzwer- , 
ken, zu denen auch Fac~book zählt, ist hierbei eine wichtige Möglichkeit. Die Lan- _ 
desregierung versteht die sozialen Netzwerke grundsätzlich' als zusätzHche Kanäle 
der Öffentlichkeitsarbeit, um auf ihre offiziellen Internetportale lind derfim Informatio- . 
nen aufmerksam zu machen. ' . , 

Die rnei.st~n Hiriweise des LDI zur Nutzung von Profilseiten. (Impressum;spflicht, -Da
tens9hutzhillweise, keine direkte Einbindung von Social-Plug':'lns auf der Intemetsei
te) sind für die weitere Entwicklung wichtig und hilfreich. Auch der. Forderung des 
LDI, die Inhalte. von Profilseiten vollständig auf eigenen Internetseiten abzubilden, 
kommt die Landesregierung so weit wie möglich nach. Allerdings gibt .der LDI auch· 
folgende Empfehlung: "Unterbinden jeglicher Kommentar- und sonstiger interaktiver 
Funktionen der Ff;inpage". Damit wird -empfohlen, eine der wichtigsten Funktionen der, 
sozialen Medien überhaupt zu unterbinden, namlich die Möglichkeit zum Dialog. 

Die UUidesregierung'legt großen Wert auf einen Dialog mit BOrgerinnen und Bürgern. 
und hat dazu auch 'eigene Funktionen auf dem Landesportal eingefOhrt (z. B. mit 'ei
ner Blog-Funktion). Allerdings müssen Internet-Nutzerinnen und -Nutzer . auch dort 

. abgeholt werden, wo sie sich online qblicherweise aufhalten. Eine Sperrung der 
Kommentarfunktion, sollte sie. techni$ch denn' möglich . sei~, bzw. deren Nicht-
Nutzung erscheint daher als wenig realistis.ch. ' 
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)ie LaodesFegi~~ng .b~ehtet:a"~[dt~s .. ln·liii~.em·Z.i1sEimmen"aRg cda$. infQliFtlatio
lelle 5elbJ$~limimbll)i9srecrntf ind~m· sie!' die' 'BQ~eFimnenlJn(/J'mut~ersow~hl ,auf 
tern. ·L.aAdesportal, wwwilarutnrw·· als .allloJ;ta~ der Fä~bo()k"F~np.atJe desL.~lldes 
www.faceb0ek.cam/nt:W auSführlichllber das Thema Da~eAschutz informiert. 

)ie Lan~esregieJ1mg sfmrntd.er ,A~ffas~ung des /l:;Dlzu, dass v,0n keiner ~üf'Q1e,rin 
Jod . R;ein~m Bür~r beim BeSuch ·~ineröffentlilheRlntemetsejte .. autom~ti$eh 'und 
Jngeff'ajJt .D.aten .an, Dritte. weiteFSesJ$ben werder"" diürfeJ1' Aws' dieseJ1O' Grund i bietet 
iie Land~~Qierung sQQeRannte ~SoGiat ShariAgfl:'FYhktf~f1enatif,d~m LanliiespottSl 
auicn nur über c;Ue'et$bUerte. "a;,Ktk;k~~ö$ugg~:an: ~u~rmüS$en demnachalfSdruck~ 
liohUfld wissentli:ah einem oat$J1taa$taysGh amB$tt$iber V0n iNe~.'*'~ltlttfo1tnen 
z;lIIsijmmen,.Di;~ör sie ·n50.ci~1 SiilQiJ1i@iJf!';FhAlti01\leniauf~ein l:anÖ~(!)~I,AutE$Il·,~ön .. 

. .< ,. , " ',--,' 

nen. 

p~r L~ni!Je$F~f:lierUng .i$:teiA'k0n&trtU~rJbi1!1~~l·rßit: d~~ .lI).fA~er,tda~ wlliema :Pq~ 
tenSCJ;rtim/imlm~eJ!netwiGm:tig:D~i·Hiflw.eisewfltlt·KriterieA ,desLilJ1 z~P)I'i(jfil$eitenin' , 
soZi~lem N~.,erken, sifl.liiwi~l!Itige t!iUlf~:e1IuFlgen, ~flii~i:fJn~fu~.Ai~ikeA,lv~n. Pr9fjt,. . ' 
Seite~l'ii!'ls~ZiEtlen rt~UtttiWeriRe.n,ft(ir: eilt;§e~rii$f'l ußt!iBQrfJ~r;:a~velTfii1$errn~·J])ie~Ad,es.. . 
feg!j~ruRI istsenr~.raftl.,intere~jert; .. d~S$aer ~t.l$.l!J$(lI\);s(i)1 f_rtt~se~ wi,rm;IJM .. 
aUeR in iU~lJnft'äe.i~e~~~tlm8'$0iÜa4et.,Nä~*e€l.$i.e$.ö'1i0~ 'lf)atetlls~llu~ 
niVeaa$:ij;tubieten. .. '. 

MitS~tJen VGm A,riL a014 W(jJI1S~: d~~LOill.~tdrelildie .$~at~~amZl~i -stetiveFtre-
te"ä.!f(tr",.ie;;b;~"desr~lterung,- fm~et~~,d~~'~är,ltetm~';De~~JqI~mld~~ng'.~te.·h~i' 
FaO$~t ·Jl~.tii~.tQllft~etl!'Wif',i'$ei~tI.imm.· ~w~ttj$t"w.·,ie'äer:llt~tptfJ~ \t$.n~. 
n0rtdtic~.F1Fi:!I!"'$eitefl.reetltUGh "~U .beweriefl iSt: Dies$einaellilige ,reehtiieheKiarung . 
kOAAte'l1iisraflgmiöhterfdlgel'l., ' . -

Oi:e Nutz~·rig$ozi~derMeaj~;m wlrE4dn denR~sQ,rts urn_tersohi~dlien ~ehaAdhal!>t . 

Die zweckgebundene Nutzung SOi!ialer Netzwerke wurcdez: B. seitens d~ Ministeri
ums für Inneres und Kommunales den· Polizeibehördert mit Erlass. \10m a 1. Juli 2014 -' 
4/LRed .. ' t1.04.0ß :- in festgelegten ,Grenzer:' frei§6steflt.· Hiettei wumen die i~ Be
richt d~s LI)( aufgefQhrtenKriterien - sow61t technisch realisierbar bzw; beeinflussbar 
- bereits IJmgesetzt. . 

. \ . 
AUeR das Mi·nlsterilJm für' K1imaschmz, Umwelt,. Landwirtschaft, Natur- und Verbrau
ch'ersohutz des L~ndes NOfdm6in~We$tfalen' schließt' eine, Nutzung von Sozialen 
'Netzwerken nieh:t von vomeherein . aus, sieht aber einei' besondere Verantworlutig, . 
die' berechtigten. Erwartungen von Verbraucherinn~n . und 'verbrauchern an einen 
wirksamen ~tenschu~ in der digitalen Welt möglichst zu erfülle~. 



5.11 Insolvenzbekanntmachungen im Internet durch Private 

Der LDI hält private Anbieter nach Maßgabe von § 29 Abs. 1 BDSG fOr grundsätzlich 
berechtigt, die im Gerichtsportal unter www.insolvenzbekanntmachungen.de angebo
tenen Daten:Ober Insolvenzverfahren auszulesen und zu verwerten. Diese rechtliche 

, , , 

Einschätzung des LDI entspricht auch der Beurteil~ng der Landesregierung. Aus ma-
terieller insolv~nzrechtlicher Sicht bestehen jedoch insoweit Bedenken gegen die 
Feststellungen des LDI, als dieser folgende rechtliche Beurteilung zur Zulässigkeit 
'der Veröffentlichung durch private Dritte trifft (Seite 55, letzter Absatz und Seite 56 
oben): ' ' 

"Die Veröffentlichung auf privaten Homepages darf nicht aber diti öffentliche 
, , 

Bekanntmachung durch die Insolvenzgerichte hinausgehen. ( ... ) Da die Insol-
venzbekanntmachi.mgen selbst nur inn~ihalb der e.rsten 'zwei'Wochen sowie 
täglich aktualisiert auf qer Homepage www.insolvenzbekanntma~hungen.de; ab- , 
rufbar sind, dOrfen die Daten auch auf privaten Homepages nur tOr den Zeit
raum von zwei Wochen nach dem ersten Tag der Veröffentlichung' 'abrufbar 
sein.' Danach sind die Daten zu löschen. ft ' 

Diese AusfOhrungen erscheinen - sofern sie nicht als Zielvorgabe, sondern als Be
schreibung und Bewertung der. Sach- und Rechtslage, verstanden werden' sollen -
sowohl hinsichtlich der vom LDI angenommenen tatsächlichem Voraussetzung~n als 
auch der vorgenommenen rechtlichen Bewertung fraglich:' , 

• ~ •• •• . I 

Entgegen der Annahme des LDI sind die ,lnsolvenzQekanntmachungen nicht nur in-
nerhalb der ersten zwei Wochen auf dem o. g. ~erichtsportal abrufbar: Nach § 9 Abs. 
1 Satz-1 i. V. m. Abs. 2 Satz 2 und 3 InsO si-':ld"die Insolvenzgerichte gesetzlich ver
pflichtet, insolvenzr~chtlicbe Entscheidul"!gen im Internet bekannt zu machen. Die 
te.chnische und inhaltliche Ausgestaltung der, Abrufbarkeit der Daten sowie die Vor-, 
schriften zu den Löschungsfristen fü~ die Insolvenzgerichte sind in'(jerVerordnung' zu 
öffentlichen Bekanntmachungen in Insolvenzverfahren im Internet (InsoBekV) gere- , 
gelt. Die veröffentlichurigspflichtigen Entscheidungen (dazu gehören' u. a. die Eröff
nung des Verfahrens; die Anor~nung'., und Aufhebung von Sicherungsmaßmlhmen; , 
die Erteilung oder Versagung der Restschuldbefreiung) werden nach .Rechtskraft 
bzw. Aufhebung oder Einstellung des Insolv~nzverfahrens auf der Intemetplattfonn 
veröffentlicht und sind' gemäß § 3 Abs. 1, und Abs. 2 InsoBekV spätestens nach 

,sechs Monaten zu löschen. Sonstige, Veröffentlichungen' unterliegen nach Abs. '3" 
der V6rschrift einer Löschungsfrist .voil einem lII,?nat, nach dem ersten Tag der Ver-
öffentlichung. ' ' , 

Eine Zwei-Wochen Frist ist lediglich in § 2 Abs~ 1 Nr. 3, insoBekV bestim'mt Sie be
zieht sich jedoch 'riur auf' eine Einschränkung d~r Abrufvoraussetzungen 'und 

, nicht auf ein Abrufverbot oder sogar auf eine Löschung der Daten. In § 2 Abs. 1 
Nr. 3 InsoBekV ist vorgeschrieben, dass durch technische Maßnahmen sicherzustel-
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len ist, dass Daten "spätestens nach dem von zwei Wochen nach dem 
, ersten Veröffentlichung" nur noch dann abgerufen werden können, wenn die 

abfragende Person den Sitz des zuständigen lnsoivenzgerichts benennt und zusätz
lich eine der dort in Buchstaben a) bis e) genannteidentifizierungsangaben {etw'a 
Name, Firma oder (Wohn-)Sitz des Schuldners) macht. 

Die Vorschrift ordnet mithin kein Abrufverbot an, sondern knüpft den Abruf auf dem 
Gerichtsportallediglich an die Voraussetzung, dass er mit bestimmtßI1 Angaben zum 
Schuldner bzw. seinem Unternehmen verbunden wird. 

Inwieweit dies Auswirkungen auf die Zulässigkeit der Speicherung der Daten auf von 
Privaten betriebenen Web seiten hat, wird von derAusgestaltun~ der Webseite und 
dem Zugriff auf die dort hinterlegten Daten im Einzelfall abhängen. 

Videoüberwachutlg in Arztpraxen 

Auffassung des LDI, näch der von einem überwiegenden Interesse der Patien
tinnen und Patienten auszugehen ist, in einer Arztpraxis - auch im öffentlich zugäng
lichen Bereich .- nicht durch eine Videokamera überwacht zu werden,' ist uneinge
schränkt zu teilen. 

Vertrauensbereich. Videoüberwachung in Arztpraxis ist-
schwerlich mit der Berufspflicht Ärztinnen und vereinbar, dem 

ihnen Zusammenhang mit dem Beruf entgegengebrachten Vertrauen zu entspre-

'7.3 Daten her oder Ihr Bus-Abo istwegl 

Mit der Einführung elektronischer Tarife und elektronischer Erfassungsmedien stei
gen auch die Mög'Hchkeiten der Informationserhebungen an. Künftige elektronische 
Tarife und -Erfassungssysteme wie z, B. Einstiegskontrollsystemebedürfen da~er 
eines detaillierten-mit dem LDI abgestimmten Datenschutzkonzeptes, damit kein Da-' 
tenmissbrauch erfolgen kann und nur erforderliche Daten zur Erledigung einer Auf
gabe g'espeichert werden. Dabei sind neue elektronisch~ Systeme generell so konzi
piert, dass personenbezogene Daten und die Speicherung von, Wegedaten in ge-

, trennten Datenbanken erfolgen, um einen Datenmissbrauch zu verhindern. 

Bei künftigen Check-out-Systemen wird indes eine kurzfristige Speicherung 
von Bewegungsdaten vie:ifach die spätere Rechnungsstellung notwendig sein. 
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Keinesfalls kann· Unternehmen; wie in der Falldarste!lung . lDi beschrieben, 
Fahrberechtigung von einer Einwilligung zur Speicherung von Daten abhängig 

machen, die zudem für die Erledigung der Aufgabe in dem Umfang nicht erforderlich 
war. Diese Bewertung des lDI ist nicht zu beanstanden. . . 

8.1 Der E~Postbrief im Gesundheitswesen 

Elektronische Kommunikation ist auch im Gesyndheitswesen zulässig. Die Auffas
sung des lDl, dass Ärztinnen und Ärzte auch bei·der elektronischen Kommunikation 
für die Wahrung des Patientengeheimnisses verantworUich sind, wird geteilt 

lt2 Beauftragung privater Gutachter durch Versicherl.mge·n . 

Da die Ausführungen die privaten Versicherungen betreffen, liegt 
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin). 

8.3 Viele Fragen zur .Datenverarbeitung in Soziatbehörden 

Den Ausführungen kann grundsätzlich zugestimmt werden. 

Zuständigkeit· 

Dem Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter als Aufsichtsbehör
de der landesunmittelbaren Krankenkassen in NRW sind jedoch' derzeit keine ent- . 
sprechenden Eingaben bekannt. Zudem sind die in diesem Zusammenhang be
schlossenen Vorgaben der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der länder 
bekannt, diese werden entsprechend umgesetzt. 

Darüber hinaus ist etgänzend anzumerken: 

Sofern eine de'r Krankenkasse obliegende Aufgabe im Rahmen' des zulässigen Out
sourcings (§ 197b 8GB V) von Dritten über/lommen werden darf, ist die Krankenkas- . 
se auch berechtigt, zur Aufgabenerledigung an Dritte Sozialdaten zu übennittein. 
ne solche Befugnis ergibt sich aus der Regelung des § 69 Abs. 1 Nr. 1 (2. Alt.) SGB 
X. In .diesem Zusammenhang ist von .der Erfüllung der sogenannten "Eigenaufgaben 
der übermittelnden Stelle" die Rede. ist daher in diesem Zusammenhang zu prü
fen, 'ob es sich bei dem internen Qualitätsmana.gement einer Kasse um eine ihr ob
liegende Aufgabe handelt, die entsprechend übertragen werden kann. Im. Rahmen' 
der Prüfung des zulässigen Outsourcings wird dann zur Wahrung der der 
Versicherten Einholung einer Einverständniserklärung vor Erstl<ontakt mit 
einern privaten Dienst!eister vorgesehen. 
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Die Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder haben ,im Rahmen ihrer Ärbeits
tagungen bereits· in der Vergange,:,heit mehrfach gemeinsame Entscheidungen im 
.zusam~enhang, mit Fragestellungen zum Schutz von Sozialdaten getroffen und so
dann die ,Krankenkassen entsprechend informiert. 

Danach können Krankenkassen zum Beispiel zur Erfüllung ihrer Beratungspflicht au-
, , ' 

ßerhalb der regulären telefonisct)en Kontaktzeiten und zum Auffangen von N'ach~ra-
gespitzen externe Dienstleister (Dritte) ~inschalten. sofern sich die Tätigkeit auf all~ 
gemeine Beratungsanf~agenbeschränkt und der Dienstleister'insoweit nur'eine Hilfs
funktion übernimmt. Dazu können dem Dienstleister nur die' absolut notwendig~n 

, Versicherten,daten zur VerfOgung gestellt ,werden. Aus Gründen einer ausreichenden 
Transparenz in datenschutzrechtli.chen Belangen muss es für die . anrufenden Ve'rsi;.. 
cherten erkennbar sein, , dass sie, nicht von einer Mitarbeiterin/einem' Mita.rbeiler der 
Kranken~sse, sondern lediglich vom ~ersonal eines vertraglich gebundenenexter
nen Dienstleisters beraten wird. 

Das Ministerium fOr Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter achtet im Rahmen 
, des, Genehmigungsverfahrens ,na~h § 75' SG!3 X (Übermittlung, vonSozialdaten fOr ' 

ein Vorhaben der Forschung o~er Planung im SQzialleistungsbereich durl?h eine öf
fentliche Stelle) besonders darauf, dass eine Einwilligung der Betroffenen zur Daten- ' 
übermittlung vomingig eingeholt wird. Es· handelt sich hierbei -um eine Ausprägung 
des Vßrhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Die Einholung' ,der Einwilligüng ist dabei das 
mildeste Mittel. Ist es unzumutbar, diese einzuholen, muss hierfür eine sorgfältige 
Begründung erfolgen. Selektiert die Krankenkasse die Daten, werden die betroffenen 
Versicherten vor Kontaktaufnahme durch einen Dritten um' eine schriftliche Einwilli-'. , 

gung geQete,n .. 

9.1 Änderungen des Polizeigesetzes 

Der Bericht greift die Änderung de~ Polizeigesetzes des ~and~s Nordrhein-Westfalen 
(PoIG NRW) zum 1. Juli, 2013 auf und' befasst sich hierbei mit den neu eingefOhrten 
§§ 20a (Abfrage von Telekommur1ikations~ und Telemediendaten) und 20b (Einsatz ' 
technischer Mittel bei Mobilfunkendgeräten) ,sowie mit' der Neufassung des Absatzes 
5 des § 15a (Datenerhebung 'durch den offenen Einsatz optisch-technischer Mittel). 
Sowohl zu der am 31. Juli 2018 außer Kraft,tretenden Regelung des -§ 1'5a PolG 
NRWals auch zU,den Auswirkungen und praktischen Anwendungen der §§ 20'a, 20b 
PolG NRW wird die L~mdesregierung Evaluierungen unter Mitwirkung einer oder ei
nes unabhängigen Wissenschaftlichen Sachverständigen durchführen (vgl., § '15a 
Abs. 5, Satz 2, § 20a Abs. 7 Satz 1, § 20b Satz 5 PolG NRW). Hinsichtlich' der §§ 
20a, 20b PolG NRW sehen § 20a Abs. 7 Satz 1, § 20b Satz 5 PolG NRW eine Evalu
ierung nach einem Enahrungszeitraum von drei Jahren v~r. Ober das Ergebnis der 
Evaluierungen wird die Landesregierung ~em Landtag jeweils berichten (§ 15a Abs. 
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5 § 7 § 20b Satz 5 PolG NRVV). Den bevorstehenden Evalu
ierungen soll an dieser Stelle nicht vorgegriffen werden. wird aber auf die aufder 
Grundlage von § 20a Abs. 6, § 20b Satz 5 PolG NRW erfolgte Unterrichtung des 

. landtages über Maßnahmen nach § 20a Abs. 1 und § 20b. PolG NRW'vom 1 März 
2015 (LT-Vor!age 16/2765) hingewiesen .. 

·902 Informationspflichten der Sicherheitsbehörden bei technische:n Ermitt~ 
hmgsmaßnahmen 

Der Bericht führt aus, dass sowohl der Gesetzgeber als.aucl) die Behörden des Lan~ 
des gefragt seien, für mehr Transparenz gegenüber Bürgerlnnen u·nd Bürgern zu 
sorgen, die von technischen Ermittlungsmaßnahmen der Sicherheitsbehörden betrof
fen sil}~. Zu den· Möglichkeiten und Grenzen einer derartigen Transparenz hat die 
Landesregierung bereits in Beantwortung der Größen Anfrage 10 (LT-Drs.16/6051) 
sowie durch die Beantwörtung verschiedener Kleiner Anfragen (zuletzf L T -Drs. 
16/8724 bis 8727 und 16/8746) über den Umfang technischer Maßnahmen infor
miert. 

Hierzu abschließend festzustellen, die Sicherheitsbehön~en den ihnen 
gesetzlich auferlegten Erhebungs- und Berichtspflichten . sowie den Informations-

. pflichten gegenüber Betroffenen nachkommen und damit aus der Landesregi~ 
rung zusätzlicher Handlungsbedarf dieser durch den 
geber nicht anders definiert wird. 

Erfolgreiche Verbrechensbekämpfung setzt voraus, dass die Strafverfoigungsbehör-· 
f den im Rahmen der· Gesetze auch technische Ressourcen und kriminalistische Me
thoden nutzen, um Sfraftaten aufzuklären. Dazu gehören auch Funkzellenabfragen, 
Ortungsimpulse (sog. stille SMS) und WLAN- oder IMSI-Catcher.· Bei diesen straf
prozessualen Maßnahmen werden keine Kommunikationsinhalte erfasst. Sie werden 
ausschließlich auf der Basis eines richterlichen Beschlusses oder bei Gefahr im Ver
zug aufgrund staatsanwaltschaftlicher Eilanordnung, die birmen drei Werktagen rich-
terlich bestätigt werden muss,. durchgeführt. . 

Damit' obliegt die Kontfolle der verdeckten Überwachungsmaßnahmen . gemäß § 
1009 Abs. 2 1., § 100i Abs. 3 Satz 1 der Strafprozessordnung (StPO) in 
Unie den unabhängigen Gerichten. Deren speziellere strafvert'ahrenl$rechtliche Be
fugnis, über die Verhältnismäßigkeit der Erhebung und über den Umgang mit perso= 
nenbezogenen Daten im Strafverfahren zu wachen, geht· der Kontrolle dUfc;h die Da
tenschutzbeauftragten VOL 

Zutreffend im Bericht des LDI unter 
betroffenen Grundrechtsträgem beim 

aber darauf hingewiesen, dass den 
C>"",·,·=r Ermittlungsmethoden nach-
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träglich rechtliches zu ist, weil vor dem Erlass der richterlichen 
Anordnung regelmäßig nicht gehört werden können. Dies wird dadurch sichergestellt, . 
dass Personen, die durch verdeckte Ermittlungen erheblich in ihren Gnmdre~hten 
betroffen worden sind, von diesen Ermittlungen im Nachhinein unterrichtet werden, 
damit"sie eine Entscheidung des für die Anordnung der Maßnahme zuständigen Ge
richts herbeiführen können. Daneben erfolgt eine demokratische Kontrolte durch ge:" 
setzliche Berichts- und St~tistikpflichten ~er Ermittlungsbehörden. 

Bem3chrichtigt werden Personen regelmäßig dann, wenn sie identifiziert sind und 
. sich strafprozessuale Ermittlungen oder Maßnahmen gegen sie gerichtet haben. 

Gemäß § 101 Abs. 4 Satz 3 StPO kann eine Benachrichtigung aber unterbleiben, 
wenn Beteiligte,. gegen die sich die Maßnahme nicht gerichtet hat, unerheblich be
troffen wurden und anzunehmen ist, dass sie kein Interesse an einer Benachrichti
gung haben. ·Letztes ist naheliegend, wenn die Benachrichtigung nur durch die Erhe
bung zusätzlicher personenbezogener Daten möglich wäre. Insbesondere bei Funk
zellenabfragen, bei denen neben den Daten eines Tatverdächtigen auch eine Viel
zahl anonymer Verkehrsdaten zufällig mit erfasst werden, sin~ die Betroffenen re
gelmäßig nicht daran interessiert, dass nur zum Zwecke ihrer Benachrichtigung wei
tere Ermittlungen zu ihren Personalien angestellt werden. 

Darüber hinaus unterbleibt gemäß § 101 4 3 StPO die Benachrichtigung ,I 
wenn ihr schutzwürdige Belange einer betroffenen Person onlrr.O.NC"'"L 

Durch die Benachrichtigung von Beteiligten, deren nur zufäl-
wurden, könnten Daten Familie· 

oder Ober Ge~chädigte in einem Personen kreis verbreitet werden, der von den Er-
mittlungen sonst keinerlei Kenntnis erlangen wün::ie. ' 

. , 

Die Abwägung der schutzwürdigen Belange der Beteiligten untereinander nach § 101 
Abs. 4 Satz 3 StPO wird bei der Erhebung von Verkehrsdaten durch ein Geritht vor-

. genommen (§ 101a Abs. 6 Nr. 1 StPO). Die Entscheidung, ob eine Benachrichtigung 
Betroffener gemäß § 101 Abs. 4 Satz 4 StPO unterbleibt, trifft eigenverantwortlich· die 
zuständige Staatsanwaltschaft unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des 
jeweiligen Einzelfalls. In die erforderliche Abwägung fließen auch Art und . Intensität 
der Ermittlungsmaßnahme mit ein. Zur Orientierung bei der Abwägung dient den 
Staatsanwaltschaften weiterhin eine "Gemeinsame Leitlinie der Generalstaatsanwäl-' 
te zur Bestimmung kernberelchsrelevanter Telekommunikation urid zur Benachrichti-:
gung von TelekorylmunikationsüberwaGhungsmaßnahmen Betroffener". 

Den Staatsanwaltschaften steht in Nordrhein-VVestfaien Formular zur Verfügung, 
mit dessen Hilfe u. 8.' die Erfüllung, von Benachrichtigungspflichten bzw. die Gründe ' 
für eine Zurückstellung der B'enachrichtigung dokumentie~ werden kön- , 
nano Die Leitenden, Oberstaatsanwältinnen 'und Leitenden Oberstaatsanwälte 
ihr Augenmerk darauf und unterziehen die Benachrlchtigungs-
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praxis· regelmäßiger Prüfung. Anhaltspunkte dafür, dass· die Strafver.folgungsbehör
den. ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Benachrichtigung' nicht oder nur unzu
reichemd nachkommen, hat die L~ndesregierung nicht. 

9.3 Novellie~ng des Verf~ssungssch'utzgesetzes 

Die Kritik des' LDI an der Novelle. des Verfassungsschutzgesetzes Nordrhein"': 
Westfalen (VSG NRW) teilt die Landesregierung nichl . 

Entgßgen den Ausführungen des LDJ Wird die Regelung des § 5 Abs. 2 Nr. 12 VSG 
NRW für hinreichend bestimmt gehalten. Die F~rmulierung "auf dem 'fü'r jede Nutzerin 
und jeden Nutzer technisch vorgesehenen Weg" ist aus sich heraus bereits verständ
lich . und· Wird durch zahlreiche Beispiele in der' Gesetzesbegründung ;zusätzlich ver-

, anschaulicht. Die Gesetzesregelung übernimmt insoweit wörtlich die Formulierung· 
des :BunQesverfassungsge~ctits, die das Gericht zur Verdeutlichung der zl:Jlässigen 
Internetaufklärung durch eine Behörde verwendet hat (vgl. BVerfG, Urteil vom 
27.02.2008 - 1 BvR 370/07 ...: Rdnr. 306). 

Die Eingriffs~efugnis des § 5 Abs. 2 Nr .. 15 VSG NRW orientiert sich' an der entspre
chenden Regelung des'Bundes in § 8d Abs. 1 des ~undesverfassungsschutzgeset
zes: Soweit der Verfass~ngsschutz NRW durch § 5 Abs. 2 Nr. 15 VSG NRW Zu
g~ngssich~ri.ingsdaten wie PIN oder PUK erlangt, dürfen diese nur dann eingesetzt 
werden, wenn eine entsprechende Beschränk~ngsmaßmihme in der Regel gemäß § 
5 Abs. 2 Nr. 11 VSG NRW angeordnet wirr;f, die wiederum der Zustimmung der G 10-
Kommission des Landtages bedarf. . . 

Soweit der LDI die' Komplexität· des Ge~etzes insgesamt kritisiert, ist dar~uf hinzu
weisen, dass die naChrichtendienst/ichen Befugnisse des Verfassungsscliutzes NRW 
Obersichtlich und aeschließend im Katalog des § .5 Abs. 2 VSG NRW aufgeführt sind . 

. Dem LOI ist In~oweit zuzustimmen, dass das,DurchdringenderVoraLJssetiungen der. 
einzelnen Eingrjffsbefugnisse' und hier insbesondere der sog. eingriffsintensiven 
Maßnahmen nach § 5 Abs. 2 Nr. 6,7 und 10 bis 14 VSG NRW, ' deren Zu lässigkeit 
nochmals an besondere Voraussetzungen geknüpft ist, eine über d~s eil1malige Le-, 
sen hinausgehende.Befassung mit der Materie erfon;fert. Dies ist jedoch kein Selbst
zweck, sondern der Vielzahl von rechtlichen Hürden ~eschuldet, an die richtigerweise 
im Hinblick auf die damit. verbunqenen individuellen Grundrechtseingriffe und im~be
sondere nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes die Zu lässigkeit 
der einzelnen Maßnahmen zu ,knOpfen ist. . 
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1 vadis Open Date"?! ,. 

Die Open.NRW Strategie betrifft bewusst die gesamte Landesverwaltung, nicht aber 
sämtliche öffentliche Stellen· in Nordrhein-Westfalem. Die Open.NRW Strategie ist 
eine StrC;1tegie der Landesregierung für die Laridesverwaltung. In der Open.NRW 
Strategie ist jedoch eine Kooperation mit den Kommunen verankert, zu deren Ausge
staltung eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung der kommunalen. Spitzenverbände, 
KDN (Zweckverband KDN - Dachverband kommu~aler IT-Dienstlelster) und Landes
verwaltung eine Rahmenvereinbarungz~gemeinsamen Zielen' und Maßnahmen er
arbeiten soll. Diese Rahmenvereinbarung beachtet selbstverstä~dlich das Recht auf 
kommünale Selbstverwaltung. , 

Die Billigung der Open.NRW Strategie durch das Kabinett ist Ausdruck einer Selbst
verpflichtung der. Landesregierung zu mehr Transparenz, Beteiligung und Zusam~ 
menarbeit. Somit kann der Schlussfolgerung des LDt; dass eine vollständige Veröf
fentlichung· der vqrhandenen Daten nur mit einer gesetzlichen Verpflichtung zu errei': 
chen nur eingeschränkt gefolgt werden. 

Eine gesetzliche Verpflichtung kann zu einer vermehrten Veröffentlichung Von Daten 
und somit zu einer erhöhten transparenz des Verwaltungshandelns führen. Die Lan
desregierung begrüßt dies und verweist auf die laufenden Abstimmungsgespräche 
im politischen Raum zur Weiterentwicklung des IFG zu Transparenzgesetz. 

wird hierbei allerdings . Begriff Vollständigkeit gesehe'n, welcher bei 
gesetzlichen Verpflichtung exakt definieren wäre, was angesichts komple-

xer, rechtlicher Rahmenbedingungen nicht einfach sein dürfte. Auch gUt es im Sinne 
der VerwaltuDgsmodemisierung und notwendigen Effizienzsteigerungen kritisch zu 
hinterfragen, wer die durch die Veröffentlichungspflichten entstehendl3 Mehrarbeit 
leisten soll. 

Dass die Landesregierung· Open Data sehr ernst nimmt und die Open.NRW Strategie 
'auch ohne gesetzlichen Zwang Fortschritte erzielt, zeigt der Start des Open.NRW 
Portals (www.open.nrw) am 16. März 2015. Vom Beschluss der Strategie durch die . 
Landesregierung bis zur Freischaltul,1g des Open.NRW Portals unter Bete,iligung inte-

. ressierter Bürgednnen und Bürger und Vertretungen aus der Zivilgesellschaft, Politik, 
Wissenschaft und Verwaltung sind weniger als neun Monate vergangen. 

. . 

Gerade die der Verwaltung gegenüber eher kritisch· eingestellte Zivi/gesellschaft hat 
den Start des Open.NRW Portals in den sozialen Medien sehr wohlwollend und 

kommentiert und begleitet ' , 

Vom Start weg i$t das Open.NR\N Portal im Vergleich zu anderen Landesportalen 
gemessen an der Anzahl ' offemen paten im Ranking auf Position drei zu finden. 
Auf diesen Erfolgen rt.!ht sich Landesverwaltung nicht aus, eine Reihe von we,n,e-
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ren Open Data Projekten der k'ö""",.,rt", sind derzeit in 

zung. 

Vorbereitung bzw. Umset-

Für den weiteren Ausbau des Angebots an offenen Daten auf dem Open.NRW Portal 
soll das beabsichtigte E-Govemment-'Gesetz- Nordrheln-Westfaien (EGovG NRW) 
zusätzliche Vorgaben enthalten. Im Entwurf ist bereits vorgesehen, dass veröffent-_ 
lichte Daten insbesondere maschinenlesbar und mit Metadaten versehen sein müs

&en. Auch hierdurqh wird eine breitere Nutzung der Daten ermöglicht. 

In dem Bericht des LDI wird insbesondere eine-zögerliche. Umsetzung der Absicht, 
Transparenz und Informationsfreiheit zu verwirklichen, kritisiert. Im Geschäftsbereich 
des Ministeriums, für Innovation, Wissenschaft und Forschung greift er insbesondere 
§ 71a Hochschulgesetz NRW (HG) auf und' moniert, dass diese Transparenzrege
lung noch nicht den Anforderungen an die Schaffung verbindlicher und möglichst 
konkreter VerÖffentlichungspflichten entspricht. Der dem Rektorat in § 71 a Hq NRW _ 
eingeräumte Entscheidungsspielraum ersc;heint dem LDl zu weit. Zudem seien klare-
re RegelUlagen zu Veröffentlichungspflichten unmittelbar in das IFG NRW aufzuneh
men .. 

Die Kritik des LDI ist aus hiesiger Sicht nicht berechtigt. Sicherlich entspricht es dem 
- - . 

Sinn von Transparenz und Informationsfreiheit, wenn klare gesetzliche Regelungen, 
Verpflichtungen zur Veröffentlichung von Gutachten und Forschungsergebnis.:. . 

· sen sowie Verträgen mit. privaten Unternehmen oder Personen bestehen.' Dieser 
Forderung kommt 71 a HG jedoch na9h. Ausweislich GesetzesbegrOndung wird 
mit der Regelung des § 71a HG die Verpflichtung des Rektorats normiert, "bi gE?eig
neter Weise"- über drittmittelfinanzierte Forschungsvorhaben einschließlich Thema 
und Geldgeber zu berichten, wie es bereits an ,vielen Hochschulen des Landes gän
-gige Praxis ist. . Dies kann beispielsweise im Rahmen des. Forschungsberichts der 

· Hochschule erfolgen. Ober das Merkmal "in geeigneter Weise" wird sichergestellt, 
dass das Rektorat den Zeitpunkt, den Ort und die Art und Weise der Information 

_ nach pflichtgemäßer Beurteilung im Lichte des öffentlichen Transparenzinjeresses 
bestimmen kann. So müssen beispielsw~ise das Thema der Forschung mit Mitteln 
Dritter nicht schon zu Beginn des Forschungsvorhabens offenbart werden. Vielmehr 
kann an die derzeitige häufige Praxis der Forschungsberichte angeknüpft werden, im 

· . zeitlichen Nachgang über Forschungsvorhaben zu informjeren. 
\ 

Trotz bzw. gerade wegen des Vorrangs des § 71a HG gegenüber dem IFG NRW in 
Fragen der Informationsweitergabe (vgl. § 4 Abs. 2 Satz 1 IFG NRW) erscheint eine 
Aufnahme unmittelbar in das IFG NRW jedoch nicht erforderlich, schließlich auch 
die Besonderheiten des wissenschaftlichen Betriebes Berücksichtigung findenmüs-
sen und uber das Hochschulgesetz bewerkstelligt 
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Qberfragt zu "fragdoostaat'~?! 

Die, Einschaltung von "Frag den Staat" zur Steilung eines Auskunftsersuchens nach 
dem IFG NRW hat keine rechtliche Grundlage. Gleichwohl werden Anfragen von, 
"Frag den Staat" von öffentlichen Stellen beantwortet, obwohl 'dieses Verfahren mit 
der Zwischenschaltung einer solchen Institutlon weder im IFG NRW geseglich vor-, 
gesehen noch zu einer Erleichterung oder Beschleunigung des Verwaltungsablaufes 
beiträgt. Das Antragsverfahren des IFG NRW ist vielmehr so bürgerfreundlich ausge
staltet worden, dass der Einzelne ~uf einfachem und direktem Wege nur seine An
frage gegen~ber der öffentlichen Stelle zu artikulieren braucht. Hierbei können die. 
Anfragen schriftlich, mündlich oder in ,elektronischer Form gestellt werden. Der' 
Nachweis einer rechtlichen Beschwer ist nicht' erforderlich. 

, ' ' 

Selbstverständlich besteht auch bei dem Verfahren auf Zugang zu amtlichen Infor
mationen nC!ch, dem IFG NRW trotz der bürgerfreundlichEm Ausgestaltung die Mög
lichkeit, sich bei der Antrags~ellung vertreten zu lassen. Dies erfolgt beispielsweise 
durch eine anwaltliche Vertretung, bei der der 'bevollmächtigte Rechts$lnwalt seine 
...1. 

Vollmacht gegenüber der öffentlichen Stelle eindeutig nachweist. Eine entsprechen-
de Bevollmächtigung.;. wollte man das Handeln von "Frag den Staat"derarl: rechtlich 
einordnen - wird jedenfalls gegenüber der öffentlichen Stelle in ordnungsgemäßer . . - . 

Form nicht nachgewie$en. 

Besonders schwer wiegt, dass das Verfahren von "Frag Staat" 'die öffentlichen 
Stellen in ein Verfahren zwingt, das das NRWweder kennt noch erfordert und 
das im Ergebnis darauf hinausläuft, sämtliche elektronischen Ausk.ünfte in einer Da
tenbank' ohne Rechtsgrundlage der Öffentlichkeit im Intemet zur Verfügung zu stei
len. 

Zu den zentralEm Fragen, die sich eine öffentliche Stelle I'lierbei stellt, ,gehört natürlich 
die Prüfung, ob trotz de~ EinschaltElI1s von "Frag den Staat" überhaupt ein wirksamer 
Antrag gemäß den §§ 4 und 5 IFG NRWgestelit worden ist. Es liegt der Landesre
gierung fern, hier eine feste Regel für die Bearbe,itung solcher Vorgänge aufzustel-.. · 
leh, zumal' es auch eine Frage des jeweiligen Einzelfalls sein kann, inwieweit Nac~,::
forschungen von der angefragten öffentlichen Stelle geboten sind, 

In einem Punkt besteht nach wie vor eine unterschiedliche Rechtsauffassung zum 
lDt Während dieser die Möglichkeit einer anonymen oder gseudonymen Antragstel

'\ung anscheinend befürwortet, wird von der Landesregierung eine solche AntragsteI-
lung kritisch gesehen, das Verfahren von "Frag den Staat" mit der Nennung .. 
eines Namens eines Antrag~teners nicht ,einmal vorgibt, den Antrag a~<:mym stellen 

, zu waUen. Die Möglichkeit einer anonymen oder pseudonymen j\ntragstellung lässt 
sich jedenfalls nicht aus §. 5 1 2 IFG NRW folgern,' der in bürgerfreundli- ' 
cher die unterschiedlichen Wege einer AntragsteIlung zulässt. Das heißt aber 
nicht, dass bei der AntragsteIlung darauf verzichtet wird, den Antragsteller identifizie- . 
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ren zu können. Al!~h der in ,der Gesetzesbegrundung des IFG NRW herangezogene 
Gedanke, dass der freie Zugang zu Informationen als wesentlicher Bestandteil des 
Demok~atie- und Rechtsstaa~pri~zip ges!9hen 'wird, st~lIt keinen Widerspruch dazu 

, dar, dass die VVahrnehmung von Rechten, sei es im Verwaltungsverfahren, sei es im 
p~ozessualen Verfahren, in offener Form von einer identifizierbaren Person erfolgt. 

.' ' 

Beschränkt man sich bei .der Prüfung nicht nur auf die Regelungen des JFG NRW, ,,' 
sondern zieht insbesondere wegen. des Aspektes der AntragsteIlung auch ergänz~nd 
das Verwaltungsverfahrensgesetz Nordrhein-W~tfalen rJwVfG NRW) hinzu, so 
sieht auch die Regelung in § 22 VwVfG NRW vor" dass der Antrag ,im Verwaltungs
veifahren als empfangs bedürftige Willenserklärung zumindest ehien Mindeststandard ' 
wie Name und Anschrift vom Zugangswill!geh enthalten muss, d; h. eine Rückführ
'barkeit auf eine konkrete Person e~öglichen soU. ' 

Das'lFG NRWregeltdas'VetWaltungsverfahren nur insoweit, als. es spezielle Vorga-
'. ' 

ben macht, darüber hinaus findet die Vorschrift des VwVfG NRW,ergänze.nd Anwen-
dung. ' 

Das Vot1iegeri eines konkreten Antragstl?lIers mit zustellungsfähiger Adresse ist da~ 
her auf jeden Fall unv~rzichtbar, wenn ,es darum geht einen ablehnenden Bescheid 
oder einen Gebührenbescheid zuzustellen,. denn ,nur so kann der Zeitpunkt der Zl;I
stellung und der Ablauf einer Rechtsbehelfsfrist nachgeprüft w~rden . 

. Aber auch zu einem früheren Zeitpunkt kann es bei einem Verfahren von "Frag den 
Staat" geboten sein, sich Mindestanga~en zu der Person des Antr:agstellers oder Be
stätigungen, dass "Frag den· Staat" die Anfrage berechti,gterweise stellt, zu verschaf
fen. Solche Fäll~ .'liegen insbeSondere dann vor, wenn durch die konkrete Anfrage ein . 
erheblicher Aufwand fü'rdie angefragte öffentliche Stelle h~rvorgerufen Wird. In sol-. 
crien Fällen .wäre es aus verfahrensökonomischem Gründen geradezu geboten, die 
Frage einer zulässigen J,\l1tragstellung bei "Frag den Staat" zu Beginn qes Verwal-· 

,tungsverfahrens zu erfragen. Sollte ein~ solche Überprüfung hier nicht zu Qelastba~, 
ren Ergebnissen führen, so drängt ~ich die Frage a!Jf, ob überhaupt ein bearbei
tungsfähiger zulässiger Antrag gemäß § 4 Abs. 1 i. V. in. § 5 Abs. 1 IFG NRW vor
liegt. . 

'. ErgänzeJ:ld wäre die Landesregierung dankbar, wen~ der LDI si~ der Prüfung der 
datenschutzrechtlicheri Frage der Rechtmäßigkeit der von "F~g den Staat" betrieb~ 
nen Datenbank annehmen würde. Nach wie vor bestehen erhebliche Zweifel, dass 
. diese Datenbank. rechtmäßig ist,' weil sie elektronische Dokumente enthält, die' die 
Beschäfti~el"1 des ·öffentlichen Dienstes in einen Zusammenhang mit ihrem Handeln 
im Rahmen ihrer Zuständigkeit stellt Durcl) da.s Vorhalten dieser Dokumente und der 
Zurverfügungsteilung im Internet findet eine Datenverarbeifung im ~inne eines Erhs-
bens, eines Speicherns.und eines Obermittelns·statt.· ' 
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Diese Datenverarbeitung personen bezogener Daten. erscheint nicht gerechtfertigt, 
wen sie auf keiner gesetzlichen Grundlage beruht, von keiner Einwilligung der be
troffenen Amtsträger gedeckt iSt und sogar selbst dann erfolgt, wenn einer Veröffent
lichung der Antwort im Internet ausdrOcklich widersprochen wird .. 

Auch die· Vorschrift des § g·Abs. ~·IFG NRW, die bestimmten betroffenen Per~onen ' 
'im Rahmen ihrer-amtlichen Tätigkeit nur ,einen eingeschränkten Schutz zukomme~ , 
lässt, rechtfertigt ·.eine solche Datenverarbeitung im Internet nicht. Diese Regelung, 

, d'ie dazu führt, dass bestimm~e Angab~n gemäß § 9 Abs. 3 IFG NRWeben nicht vor 
einer Veröffent!ichung geschwärzt werden, mü'ssen,besagt jedoch 'nichts darüb~r, 
dass solche Dokumente systematisch von einer privaten Stelle ,in einer Datenbank im 
Internet der Öffentlichkeit zur Verfqgung gestellt werden dürfen. Von einer "normen
klaren Vorschrift", die genau dieses Handeln erlaubt, kann daher nicht ausgegangen 
werden: 

. . .. . 

. Von Seiten der Landesregierung: würde es daher begrüßt, wenn sich der LOI, in die- ' 
. ser Frage für den Schutz der Daten der betroffenem BeSChäftigten der, öffentlich~n 

Stellen einsetzen 'würde. Die Landesregierung hatte schon im Vorfeld der Veröffentli- " 
chung des Datenschutz- und Informationsfreiheitsberichtes den LDI,auf diese Prob-
lematik hingewiesen" aber hierzu ke,ine abs~hHeßende Antwort erhalten. . 

, ' 

12.4 Informationsfreiheit und Einsichtsrechte nach anderen Normen 

Der:Vorgang wird derzeit im Rahmen der RechtsaUfsicht im Ministedum für Gesund-
heit, Emanzipation, Pflege und Alter geprüft. ' 
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